
  



  



 

Beispiel A (pauschales Verfahren) - Windpark mit einer gemeinsamen Summen-/Abrechnungszählung mit 

unterschiedlichen EEG-Vergütungssätzen in Folge untersch. Inbetriebnahmejahre -> 2 MW 2006; 18 MW -> 

2003): 

 

Zähldaten (Leistungen) der Abrechnungszählung: 

 

 

Zeitraum und Höhe der Maßnahme (Zeitpunkt der Ansteuerung und angeforderte Reduzierungsstufe): 

 

Aus der Reduzierungsstufe resultierende Zielwerte: 

 

Aus den Reduzierungsstufen resultierende, für die Berechnung anzusetzende, Leistungswerte (Verwendung des 

jeweils größeren Wertes von Zähldaten bzw. Zielwert): 

 

 

Differenz aus P0 und anzusetzendem Leistungswert (wenn P0 <, dann setze = 0): 

 

 

Ermittlung der Ausfallarbeit (anzusetzende Leistungswerte / 4): 

 

 

Ausfallarbeit der kompletten Maßnahme (in kWh):          

 

Abschließend wird die ermittelte Ausfallarbeit auf die jeweiligen Anteile der Vergütungssätze aufgeteilt (analog 

der üblichen Vergütungssätze –> in den üblichen Abrechnungen ersichtlich): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beispiel B (Spitzabrechnungsverfahren) - Windpark mit einer gemeinsamen Summen-/Abrechnungszählung mit 

unterschiedlichen EEG-Vergütungssätzen (untersch. Inbetriebnahmejahre -> 2 MW 2006; 1,8 MW -> 2003): 

Messwerte der Windgeschwindigkeit an der Gondel (für alle einzelnen Anlagen): 

 

Zeitraum und Höhe der Maßnahme (Zeitpunkt der Ansteuerung und angeforderte Reduzierungsstufe): 

 

Leistungskennlinie (hier beide Anlagen gleicher Typ, d.h. gleiche Kennlinie – ggfs. wären hier bei unterschiedlichen 

Anlagentypen auch unterschiedliche Kennlinien zu berücksichtigen): 

                                                           

 

 

 

 



 

theoretische Leistungswerte nach Kennlinie auf Basis der gemessenen Windgeschwindigkeiten unter        (an den 

einzelnen Anlagen): 

 

tatsächlich (an den einzelnen Anlagen) gemessene Leistungswerte: 

 

mittlere Korrekturfaktoren (der einzelnen Anlagen) auf Basis der Werte aus den 60 Min. vor der Maßnahme: 

 

korrigierte Kennlinie (der einzelnen Anlagen):      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

aus der Reduzierungsstufe resultierende Zielwerte: 

 

aus den Reduzierungsstufen resultierende, für die Berechnung anzusetzende, Leistungswerte (Verwendung des 

jeweils größeren Wertes von Zähldaten bzw. Zielwert): 

 

aus der jeweils korrigierten Kennlinie resultierende Sollwerte (der einzelnen Anlagen): 

 

resultierende Ausfallleistung (der einzelnen Anlagen): 

 

resultierende Ausfallarbeit (der einzelnen Anlagen) – Achtung: Weil die Messdaten der Windgeschwindigkeiten 

und der Leistungen an der Einzelanlage statt in ¼-h-Mittelwerten hier in 10min-Mittelwerten vorlagen, ergibt sich 

die Ausfallarbeit nach Division der Leistungswerte durch 6! Bei Verwendung von ¼-Mittelwerten, wie im BNetzA-

Leitfaden, durch 4 (also *0,25) rechnen!): 

 

 

Ausfallarbeit der kompletten Maßnahme (an den einzelnen Anlagen):                                         

 

Die bis hierhin vorgenommenen Betrachtungen beziehen sich auf die an den einzelnen Anlagen erzeugten 

Mengen. Diese sind im letzten Schritt noch auf die Zähldaten an der Übergabestelle zum Netz zu korrigieren 

(Verlustfaktor). Sofern diese Verlustfaktoren nicht bekannt sind, können diese ebenfalls aus den Zähldaten der 

Übergabestelle bzw. der Einzelanlagen in den 60 Minuten vor der Maßnahme abgeleitet werden:       

    -> mittlerer Verlustfaktor:    

zu entschädigende Ausfallarbeit der kompletten Maßnahme (incl. Verluste):      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis* (Beispiel A – Pauschalverfahren): 

 

 

 

 

Ergebnis* (Beispiel B – Spitzabrechnungsverfahren): 

 

*) Hinweis: Gemäß §12 Abs. 1 EEG2012 sind für die davon erfassten Anlagen (Inbetriebnahme nach dem 

31.12.2011) nur 95% der vorstehend ermittelten Mengen zu entschädigen. Übersteigt diese Entschädigungsmenge 

1% der Entnahmen dieses Jahres, so ist ab diesem Zeitpunkt zu 100% zu entschädigen. 


